
Erscheinungstage:
Mittwoch und Samstag.

Ao . 102.

Bekanntmachung.
Die Annahme der Paketsendungen mit

Kettangabe, sowie der Einschreibpakete erfolgt
Mund der diesjährigen Weihnachtszeit, und zwar
M 19. bis einsÄl. 24. Dezember, in dem
zause Luisenstratze6, Zimmer No. 67 (Ausgabe-
Me für gewöhnliche Pakete). *

Wiesbaden» den 11. Dezember 1903.
Kaiserliches Postamt.

I _ Schwärst._
Polizei -Verordnung

über den Verkehr mit Kuhmilch.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten

Zuordnung vom 20. September 1867, betreffend
die Polizewerwaltung in den neu erworbenen
Land-Steilen, soivie der §§ 143 und 144 der
Tisches über die allgemeine Landesverwaltung
«tun 30. Juli 1883 wird unter Aufhebung der
Dslkei-Verordnungen vom 28. November 1889 und
8. Mai 1890 mit Zustimmung des Gemeinde-
Mtandes für den Stadtkreis Wiesbaden nach-
sthmde Polizei-Bcrordnung erlassen.

§ 1. Der Verkehr mit frischer, abgekochter
md sterilisierter Kuhmilch, saurer Milch und
Buttermilch ist im gesundheitlichen Interesse der
Bevölkerung einer polizeilichen Überwachung unter-
ttorfcn.

Anzcigcpsticht.
§2. Wer in Wiesbaden gewerbsmäßig Kuh¬

milcheinführe», feilhalten oder verkaufen will, hat
i der König!. Polizei-Direktion unter Angabe der
vgSquellen anzuzeigen. Ebenso ist jede Ncn-

»rlchtiing und Verlegung einer Bctriebsstelle,
!mie jede Eröffnung eines Zweiggeschäfts innerhalb
kr Stadt anzuzeigen. Die Anzeige ist schriftlich

erstatten oder mündlich zu Protokoll zu geben
Md zwar für neue Betriebe spätestens 24 Stunde»
kr der Eröffnung, für bereits bestehende spätestens
diszum Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung.

Wer Milch von auswärts in die Stadt ein-
Urt, sie dort feilhält oder verkauft, hat auf Ver-
tapm der Königlichen Polizei-Direktion durch eine
Btscheinigung eine? beamteten oder eines hierzu
k»der Königliche» Polizei-Direktion zngelasfenen

edierten Tierarztes den Nachweis zu führen,
mden bezüglichen auswärtigen Bezugsquellen

d landwirtschaftlichenBetrieben die Pflege und
°"»ng, sowie der Gesundheitszustand der Kühe,

kn«lHaltung und die Beschaffenheit der Ställe,
«Verhalten der Personals, die Behandlung der

u. s. w. den Vorschriften dieser Polizei-Ver-
iR entsprechen.
Bezeichnung der Verkaufswar«.

§3. Die Verkäufer von Milch sind verpflichtet,
»o» ihnen feilgehaltcnen Milchsorten entweder

»volle Milch" oder als „Magermilch"
, als „saure (dicke) Milch" oder als

.Attermilch" oder als „Rahm" ausdrücklichi«,veze>chnen und die für jede Sorte bestimmten
maße durch eine entsprechende deutliche und
abnehmbare Aufschrift zu kennzeichen.

«toben geschlossene Milchwagen in Gebrauch
.jMen. so ist die betreffende Aufschrift auf

an den betreffenden Krahncn anzubriugen.
Vollmilch ist solche Milch, die nach dem

m keiner Weise entrahmt oder verdünnt ist.
Magermilch ist die durch Abnehmen der
Wedenen Nahm? oder durch Centrifugieren

mte Vollmilch.
Beschaffenheit der für den Verkauf
„ bestimmten Milch.
n Die in den Verkehr gebrachte Milch muß
m» von allen Verunreinigungenund sremd-

äsM Stoffen. Insbesondere muß sie in einem
Ds'tande der Reinheit zun, Verkauf kommen,

ewstündiaein Steden eine? Liters Milch in
«,,.? defaße mit durchsichtigem Boden ein Boden-

nicht beobachlet werden kann.
? ^...Boni Verkehr ausgeschlossen ist:
■ -Aüch, di? infolge bevorstehenden Abkalbens

"ne Veränderung erlitten hat, oder die in
°en ersten 10 Tagen nach dem Abkalbcn

. Mvonnen ist.
' Milch von Kühen, die an Milzbrand,

^ ^uiigenseuche, Rauschbrand, Tollwut, Pocken,

-!r
«kr"
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Gelbsucht, Ruhr, Enterentzünduugen, Blut¬vergiftung. namentlich Pyamie, Septicämie,
fauliger Gebärmutter- Entzündung oder an
anderen fieberhaften Erkrankungen leiden,
sowie von Kühen, bei denen die Nachgeburt
nicht abgegangen ist, oder bei denen krank¬
hafter Ausfluß aus den Geschlechtsteilen
besteht.

c. Milch von Kühen, die an Maul- und
Klauenseuche, an Eutertuberknlose oder an
allgemeiner Tuberkulose, fall« sie mit Ab¬
magerung oder Durchfällen verbunden ist,
leiden.

d. Milch von Kühen, die mit giftige», in die
Milch übergehenden Arzneimitteln(Arsen,
Brcchweinstein, Nießwurz, Opium, Eserin,
Pliokarpin und anderen die Milchbeschaffen¬
heit beeinträchtigende» Stoffen) behandelt
werden.

e. Milch, die Zusätze irgend welcher Art enthält.
f. Milch, die blau, rot oder gelb gefärbt, mit

Schimmelpilzen besetzt, bitter, faulig, schleimig
oder sonstwie verändert oder verdorben ist,
Blntreste oder Blntgerinsel enthält oder übel
riecht.

§ 6. Milch von Kühen, welche an Tuberkulose,
die nicht unter8 ba fällt, erkrankt sind, darf nur
abgekocht oder sterilisiert in den Verkehr gebracht
werden. Saure und Buttermilch darf nicht an»
solcher Milch oder aus Milch der unter 8 -5» bis
k bczeichneten Herkunft bereitet und muß im übrigen
unter richtiger Bezeichnung in den Verkehr gebracht
werden.

8 7. An? Haushaltungen, in denen sich an
Cholera,Pocken,Typd»S,FIeckfieber,Ruhr,Scharlach
oder Diphtherie Erkrankte befinden, darf Milch so
lange nicht in den Handel gebracht werden bis eine
Bescheinigung des zuständigen Kreisarztes darüber
beigebracht ist, daß die Krankheit erloschen oder die
erkrankte Person aus der HanSbaltuna entfernt
ist, und daß eine vollständige Desinfektion der
Wohnräume, sowie der in der Milchwirtschaft zur
Benutzung kommenden Gegenstände stattgefunden hat.

Die Königliche Polizei-Direktion kann den
Verkauf von Milch aus solchen Grundstücken ver¬
bieten. auf welchen gesundheitsschädliche Zustände
herrschen, die nach dem Gutachten der zuständigen
Kreisarztes geeignet sind, die Entstehung oder Ver¬
breitung ansteckender Krankheiten zu begünstigen.
Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden ans
Ortschaften, in denen eine der in Absatz1 er¬
wähnten Krankheiten epidemisch auftritt. ist so
lange verboten, dir der zuständige Kreisarzt be¬
scheinigt hat, daß die Epidemie erloschen und die
Gefahr der Weiterverbrcitnng der Krankheit be¬
seitigt ist.
Vorschriften betreffend Reinhaltung der

Kühe nnd der Melkenden.
8 8. Die Kühe müssen sauber gehalten, ihre

Enter vor dem Melken sorgfältig gereinigt werden.
Die melkenden Personen habe» vor dem Melke»
Hände und Arme mit Seife gründlich zu waschen,
saubere Schurzen anznlegen nnd auch im übrigen
sich der größten Sauberkeit zu befleißigen.

Personen, die mit Ausschlag behaftet sind oder
an ansteckenden oder ekelerregendenKrankheiten(zu
denen auch Blutschwärenzu rechnen sind) leide»,
dürfen weder das Melken der Kühe, deren Milch
für den Verkehr bestimmt ist, selbst besorgen, noch
sonst mit der Behandlung oder dem Vertrieb der
Milch sich befassen. Dasselbe gilt von Personen,
die mit ansteckenden Kranken in Berührung kommen.
Beschaffenheit der Räume, in welche» Milch

aufbewahrt wird.
8 9. Die für den Verkauf bestimmte Milch

darf nur in Räumen aufbewahrt werden, die stets
sauber und ordentlich, insbesondere möglichst stanb-
srei gehalten, täglich ohne Ausnahme ausgiebig
gelüftet und kühl gehalten werden. Diese Räume
dürfen nicht als Wohn-, Schlaf- oder Kranken¬
zimmer benutzt werden, auch mit Schlaf- oder
Krankenzimmern nicht in unmittelbarer Verbindung
sieben.
Beschaffenheit der Stand -, Transport - und

Meßgefäße.
8 10. Milch darf nur in solchen Gefäßen

aufbewahrt und transportiert werden, in denen

sie keine fremdartigen Stoffe aufnebmcn kann,
Gefäße aus Kupfer, Messing oder Zink, Ton-
gefäße mit verletzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit
bleihaltiger Emaille sind nicht gestattet.

8 11. Al« Transportgefäße dürfen nur gut
gearbeitete hölzerne, ferner Weißblech- oder GlaS-
gefäße, als Meßgefäße nur Weißblechmaffe ver¬
wendet werden. Die Transport- und Meßgefäße,
mit Ausnahme der GlaSgefäße, müssen so weite
Oeffnungen haben, daß sic bequem innerlich mit
der Hand gereinigt werden können.

Die an den TranSportgefäßen etwa vor¬
handenen Zapfkrahnen dürfen nur au« Holz,
Kupfer oder Messina bestehen. Bei Zapfkrahnen
aus Kupfer oder Messina muß durch eine gut
deckende Zinnschicht die Bildung von Grünspan
vollständig unmöglich gemacht werden.

8 12. Stand- und Transportgefäße müssen
mit fcstjchließenden Deckeln versehen sein. Stroh,
Lappe», Papier und dergleichen dürfen als Ver¬
schluß- nnd Dichtungsmittel bei Milchgefäßen nicht
benutzt werden. Gummiringe als Dichtungsmittel
dürfen kein Blei enthalten.

Die Reinigung sämtlicher zur Verwendung
kommender Gesäße hat mit reinem, abgckochtem
Wasser zu geschehen. Ist Soda zur Reinigung
verwendet worden, so ist eine gründliche Nachspüluug
mit abgckochtem Wasser unbedingt erforderlich.
Dem abgekochten Wasser steht Wasser aus solchen
zentralen Triitkwasserleitungen gleich, die von der
staatlichen Aufsichtsbehörde genehmigt sind und
dauernd staatlich beaufsichtigt werden.

8 13. Milchgefäße dürfen auf Straßen oder
in Hausfluren. Höfen nnd Torfahrtcn nicht ohne
Aufsicht anfgestellt werden.

Beschaffenheit der Transportwagen.
8 14. Zum Transport der Milch, soweit er

nicht durch die Eisenbahn erfolgt, dürfen nur mit
einem stets sauber zu haltenden Lack- oder Ol-
farbenanstrich versehenen Fuhrwerke benutzt werden.

Die Milchgefäßc müssen auf dem Fuhrwerk in
einem von allen Seiten geschlossenen, mit Zink
ausgeschlagenen Raum untergebracht sein, in welchem
sie vor dem Einfluß der Witterung und vor Ver¬
unreinigungen aus der Umgebung vollkommen
geschützt sind.

In dem für die Milchgefäße bestimmten Raum
darf außer den zur Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Meßgefäßen nichts andere»
nntcrqebracht fein.

8 19. Sogenanntes Gespül, Küchenabfälle und
andere faulige oder leicht faulende Gegenstände
dürfen auf dem Milchwage» nur vollkommen ab¬
gesondert» auch überhaupt nur daun mitgeführt
werden, wenn sie sich in Gefäßen mit dichtschlicßen-
den Deckeln befinden. Diese Gesäße sind nach
jedesmaliger Füllung wieder dicht zu schließen und
von dem ihnen etwa außen anhaftenden Schmutz
oder Absall zu reinigen.

8 16. Die Milchgefäßräume de? Wagens
müssen ebenso wie die zum Einstellen der Milch¬
flaschen dienende» Fachkasten und Flaschenkörbe
täglich einer gründlichen Reinigung unterzogenwerden.

Die Krahnen an der Wagenwand geschlossener
Milchwagen, die nur aus Holz oder gut verzinntem
Kupfer oder Messing bestehen dürfen, sind ebenfalls
täglich sorgsam zu reinigen.

Sondervorschrlften für Kiudermilch,
Gesundheitsmilchu. s. w.

8 17. Für die Verkäufer von „Kindermilch",
„GeiundheitSmilch", oder Milch mit ähnlichen
Namen, durch welche der Glaube erweckt wird, die
Milch fei in gesundheitlicher Beziehung der ge¬
wöhnlichen Vollmilch vorznzichen, gelten daneben
noch folgende Bestimmungen:

Die GewinnungS- und Verkaufsstätten für
solche Milch werden besonders überwacht, ebenso
der Betrieb, die Reinhaltung der Stallräume, der
Aufbewahrungsräume und der Gesäße, wie auch
der Gesundheitszustand, die Fütterung und die
Haltung der Kühe.

Die Kühe sollen in geräumigen, hellen, luftigen
Stallräume» nntcrgebracht sein, die mit undurch¬
lässigem, leicht zu reinigendem Fußboden und
ebensolche» Krippen, mit Wasserspülung und guten
Abflußvorrichtungenversehen sind. Im Stalle

Brrlags - Fernsprecher: Nr . 2953.
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dürfen nur
stimmte Kü

zur Gewinnung von Kindermilch be¬
mühe anfgestellt werden.

An Futter kann verabreicht werden:
1.  Wieseuheu . Dasselbe muß gut gewonnen

sei», frische Farbe und aromatischen Geruch
besitzen, darf nicht mit giftigen Pflanzen
und nicht in nennenswerter Weise mit wenig
gedeihlichen Kräutern durchsetzt, nicht
schimmelig, dumpfig, staubig oder mit Be»
fallungrpilzen überzogen sein.

2. Stroh von Halmfrüchte«. Dasselbe
darf nicht dumpfen Geruch besitzen, nicht mit
BcfallunaSpilzen besetzt und nicht mit schäd¬
lichen Kräutern durchmcngt sein.

3. Roggen - uud Weizenkleie. Dieselbe
muß gut,unverfälscht und nicht verdorben sein.

4. Hafer-, Gersten-, Roggeu-, Weizen»
uud Maisschrot. Dasselbe muß gut.
unverfälscht nnd nicht verdorben sein.

5. Leinsamenmehl, nur in vorzüglicher
Qualität.

6. Getrocknete Biertreber , nur in vorzüg¬
licher Qualität.

Alle anderen Futterurittel slnd verboten.
Der Gesundheitszustand der Kühe ist vor ihrer

Einstellung durch den beamteten oder einen bierzu
von der Königlichen Polizei-Direktion zngelassenen
approbierten Tierarzt zu untersuchen. Nur gesund
befundene Kühe dürfen eingestellt werde».

Da» Freisein von Tuberkulose ist frühestens
vier Wochen, spätestens sechs Wochen nach der Ein»
sicllung durch die vom beamteten oder einem hier¬
zu von der Königlichen Polizei-Direktion zugelassenen
approbierten Tierarzt anSgeführtc Tuberkulin-
Impfung nachzuwcisen. .

Die Untersuchung—nicht die Impfung— ist
nach je drei Monaten zu wiederholen, während die
Tuberkulin-Jmpsung alljährlichz» erfolgen bat.
lieber die Ausführung ist Buch zu führen. Die
zur Überwachung zuständigen Beamten sind befugt,
fcderzeit Einsicht in das Buch zu nehmen.

Jede Erkrankung von Kühen an den in 8 5
genannten Krankheiten ist — unbeschadet der zur
Bekämpsuug von Viehseuchen vorgeschriebenen An¬
zeige an die Polizeibehörde— unverzüglich dem
beamteten Tierarzt anzuzeigen. Derartig erkrankte
Kühe, sowie an Verdauungsstörungen rcsp. Durch¬
fall oder Lecksucht erkrankte oder der Tuberkulose
verdächtige Kühe find sofort bis zur Entscheidung des
beamteten Tierarztes au» dem Stalle zu eutferuen.

Die Benutzung von gebrauchtem Stroh oder
Abfallstoffen als Streumaterial ist verboten.

Die Kindermilchkühc sind besonders sauber z«
Beim Melken ist die mit den ersten Strichen

gewonnene Milch zu beseitigen. Da» Füttern darf
erst nach dem Melken erfolgen.

Kiudermilch darf nur in allseitig geschloffenen
Wagen oder Kosten transportiert und in unge¬
färbten GlaSgefäße» in den Verkehr gebracht
werden. Im Sommer ist für Kühlhaltung der
Wagen Sorge zu tragen.

Beaufsichtigung des MilchhandelS.
8 18. Nicht nur den uniformierten Polizei-

organc», sondern auch den durch AuSweiSkarte
legitimierten Gesundhcitsbcamten(Kreisarzt,Kreis¬
tierarzt, Kreisassistciizarzt, sowie jonstigen für diese
Zwecke etwa von der Polizei ernannten Organen),
ist jederzeit die Bcsicbtigiing nnd Revision der
Verkaufsräume und Milchwagen, sowie der einzeln
transportierten Milchgesäße und die Entnahme von
Milchproben ohne loeitercS zu gestatten. Ins¬
besondere müssen auch in den Straßen die Führer
von Milchwagcn aus Erfordern jener Beamten
sofort halten und eine Revision de» Wagens nebst
Inhalt znlaffen.

Strafbestimmungen u. f. w.
8 19. Sofern nicht nach anderen Gesetzen nnd

Verordnungen, insbesondere nach dem NahrungS-
mittclgesetz vom 14. Mm 1879, eine höbere Strafe
bewirkt ist, werden Übertretungen dieser Polizei-
Verordnung mit Geldstrafe von3 bis 30 Mk. oder
mit verhältnismäßiger Haft geahndet.

8 26. Diese Polizei- Verordnung triit am
1. Februar 1904 in Kraft. *

Wiesbaden, den 24. November 1903.
Der Polizei-Präsident, v. Schenck.
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^lualieumarkt.
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per Kilogr.
25 Stück
100
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100 Kg.
Kilogr.

Söckst.
Preis.
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Preis.

M 4 M 4

13 60 13
—

4 40 3 80
7 20 7 —

72 _ 70
68 — 66 —

70 — 66 —

60 — 56 —
1 06 1 —

1 40 1 20
1 65 1 50
1 40 1 20

2 60 2 50
2 25 i 75
7 — 4 —
5 — 4 —
6 50 5 50

— 8 — 7
— 14 — 12

Wiesbaden, den 18. Dezember 1903.

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 12. bis einschl. 19. Dezember 1903.

S°»st. Niedr. Höchst. Medr. Niedr.Preis. Preis. Preis. Preis. P eiS. Preis.
J6 n3j Jfi 4 M J6 4 J6 * 4

Zwiebeln . . per 60 Kg. 5 — 5 — Stachelbeeren. . per Kilogr. — - — _ Weizenmehl: No. 0 per 100 Ka. 31 50 28
Blumenkohl. Stück — 60 — 40 Preißelbeeren . . — oO — 50 No. I „ 100 27 — 26 —
Kopfsalat. . . „ — 12 — 10 Johannisbeeren . * |f — — — — No. II „ 100 25 — 24 —
Gurken. . . . . m „

— — — — Trauben . . . . tt *
— — — — Rogqenmehl: No. 0 „ 100 23 — 23 —

Spargel . . , m Kilogr. — — — — Aepfel . . . . * rr
— 60 — 30 No. I „ 100 20 — 20

Grüne Bohnen. # m „
— — — — Birnen . . . . — 60 — 30

5.  Fleisch.Grüne Erbsen . . m „ — — — — Zwctschen . . . m
— — — —

Wirsing . . „ — 12 — 10 Kastanien . . . — 34 — 30 Ochsenfleisch: von der Keulep. Ka. 1 52 1 44
Weißkraut. . . # „ — 12 — 10 Eine Gans . . . 7 — 5 50 Bauchfleisch„ 1 48 1 32
Weißkraut. . • 50 Kg. — — — — Eine Ente . . . 4 — 3 — Kuh- oder Rindfleisch. . „ 1 44 1 36
Rothlraut. . 9 • Kilogr. — 12 — 10 Eine Taube . . . — 70 — 65 Schweinefleisch. . . . _ 1 80 1 60
Gelbe Rüben. . „ „ — 10 — 8 Ein Hahn . . . 1 70 1 30 Kalbfleisch. . 1 90 1 60
Neue gelbe Nüven • * „

—
10

— — Ein Huhn . . . 2 50 2 — Hammelfleisch. . 1 70 1 20
Weiße Nüxen • * tt — — 8 Ein Feldhuhn . .

Ein Hase. . . .
i 80 1 — Schaffleisch . . . . . n 1 40 1 20

Kohlrabi, obercrd.. tt tt
— — — — 4 — 3 60 Dörrfleisch. . 1 80 1 60

Kohlrabi . . • • tt tt
— 12 — 10 Aal. per Kilogr. 3 20 3 — Solperfleisch. . . . . . 1 80 1 60

Krün-Kohl . . . tt „ — 12 — 10 Hecht. 3 20 2 40 Schinken . . o 1 84
Römisch-Kohl
Petersilien. .
Porree . . .

. • n tt — — — — Backfische. . . . — SO — 50 Speck, geräuchert . . . . i 84 i 1 SO# # "
Stuck

60
4 I 50

3 4. Brod und Mehl. Schweineschmalz. . . . .
Nierenfett . .

- i 60 1 50
SO

Sellerie. . . • • tt — 10 — 8 Schwarzbrod: Langbrodp.0,°Kg. — 15 — 13 Schwartenmageii. frisch , 2 — 1 60
Kirschen. . . • • u Kilogr. — — — — p. Laib — 52 — 43 Schwartenmagen,geräuchert» 2 _ 1 80
Saure Kirschen. • tt „ — — — — Ruudvrodp. 0,r>5rfl. _ 13 — 13 Bratwurst . . 1 80 1 60
Erdbeere» . . • • ,, „ — — — — p. Law — 45 — 45 Fleischwurst . .

Leber-».Blutwurst, frisch „
1 60 1 i(>

Himbeeren. . . • „ „ — — — — Welßbronra. 1 Wasierweck. . — 3 3 96 !>6
Heidelbeeren. . • • » — — — — b. 1 Milchbrödchcn. — 3 — 3 Leber- u.Blutwurst,geräuch. „ * 2 — 1 Sl

Städtisches Accifc-Rml.
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Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit daraus hin-

gewicsen, daß am 1» Januar 1004 das Gesetz,
betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Be¬
trieben vom 80. März 1903(R. G. Bl. S . 113)
in Kraft tritt und die zur Ausführung desselben
von den Herren Ministern für Handel und
Gewerbe, der geistlichen Unterrichts- und Medizinai-
Angelegenheiten und des Innern, erlassene An¬
weisung vom 30. Novemberd. I . demnächst in
Form einer Beilage im Regiernngsamtsblatt
(Frankfurter Amtsblatt) veröffentlicht werden wird.

Wiesbaden, den 16. Dez. 1903.
Der Polizei-Präsident. I . SS.: Falck.

Bekanntmachung,
das Militär-Eriatzgeschäst für 1904 betr.
Unter Bezugnahme ans § 25 der deutschen

Wehrordnnng vom 22. Nov. 1888 werden alle
dermalen sich hier aufhaltenden männlichen
Personen, welche

a) in der Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 1884 einschließlich geboren
und Angehörige des Deutschen Reiches
find,

b) dieses Alter bereits überschritten, aber
sich noch nicht vor einer Rekrutirungs-
behörde gestellt, und

o) sich zwar gestellt, über ihre Militär-
Verhältnisse aber noch keine endgilligc
Entscheidung erhalten haben,

hierdurch aufgefordert, sich in der Zeit vom
2. Januar bis 1. Februar 1904 zum Zwecke ihrer
Aufnahme in die Rekrutirungs-Stammrolle im
Rathhaufc, Zimmer No. 18 (Erdgeschoß) nur Vor¬
mittags von V-9 bis 7»1 Uhr anzumelden und
zwar:
1. Die 1882 und früher geborenen Militär¬

pflichtigen.
Sonnabend, de» 2. Januar 1904, mit dem Buch¬

stabenA bis einschließlich E,
Montag, den 4. Januar 1904, mit dem Buch¬

stabenE bis einschließlich K,
Dienstag, den 5. Januar 1904, mit den Buch¬

stabenL bis einschließlich O,
Mittwoch, den 6. Januar 1904, mit den Buch¬

stabenP bis einschließlich 8,
Donnerstag, den 7. Januar 1904 mit den Buch¬

stabe» 1 bis einschließlich Z.
2. Die 1883 geborenen Militärpflichtigen.
Freitag, den8. Januar 1904, niit den Buchstaben

X bis einschließlich D,
Sonnabend, den9. Januar 1904, mit den Buch¬

stabe» E bis einschließlich H,
Montag, den 11. Januar 1904, mit den Buchstaben

9 bis einschließlich M,
Dienstag, den 12. Januar 1904, mit den Buchstaben

N bis einschließlich R,
Mittwoch, den 13. Januar 1904, mit den Buchstaben

8 bis einschließlich 1l,
Donnerstag, den 14. Januar 1904, mit den Buch'

stabenV bis einschließlich Z.
8. Die 1884 geborenen Militärpflichtigen
Freitag, den 15. Januar 1904, mit dem Buch¬

staben B,
Sonnabend, den 16. Januar 1904, mit den Buch¬

staben x,  c , r>,
Montag, den 18. Januar 1904, mit den Buch

stabenE, F,
Dienstag, den 19. Januar 1904, mit den Buch

staben Ol, J,
Mittwoch, den 20. Januar 1904, mit dem Buch¬

staben H,
Donnerstag, den 21. Januar 1904, mit dem Buch¬

staben K,
Freitag, den 22. Januar 1904, mit dem Buch

staben L,
Sonnabend, den 23. Januar 1904, mit dem Buch¬

staben Ä,
Montag, den 25. Januar 1904, mit den Buch¬

stabenN, o,
Dienstag, den u6. Januar 1904, mit den Buch¬

stabenP, Q,
Mittwoch, den 27. Januar 1904, mit dem Buch¬

staben kl,
Donnerstag, den 28. Januar 1904, mit dem Buch¬

staben 8,
Freitag, den 29. Januar 1904, mit den Buch¬

stabenT, IT, V',
Sonnabend, den 30. Januar 1904, mit den Buch¬

stabenW, X, Y, Z.
Die nicht hier geborenen Meldcpflichtiaen haben

bei ihrer Anmeldung ihre Geburtsscheine und die
zurückgesteUlen Militärpflichtigen ihre Loosnng?-
ichcine vorzulegen. Die erforderlichen Geburts¬
scheine werden von den Führern der CiviiuaiG' -
registcr der betreffenden Gemeinde kostenfrei aus¬
gestellt. Die hier geborenen Militärpflichtigenbc
dürfeu eines Geburtsscheines für ihre Anmeldung
nicht.

Für diejenigen Militärpflichtigen, welche hier
geboren oder dow cilberechtigt, aber ohne ander-
weiten dauernden Aufenthaltsort zeitig abwesend
sind(ans der Reise begriffene Handlungsgehülfen,
auf Sec befindliche Seeleute». I. w.) haben»du:
Eltern, Vormünder, Lcbr-, Brob- oder Fabrik-
Herren derselben die Verpflichtung, sic zur Stamm-
rolle anzitinelden.

Militärpflichtige Dienstboten, Haus- und
Wirthschaftsbeumte, Handlungsdiener, Handwcrks-
gcscllen, Lehrlinge, Fabrikarbeitern. s. w., ivelche
hier in Diensten stehen, Sludirende, Schüler und
Zöglinge der hiesigen Lehranstalten sind tuet ge¬
stellungspflichtig niid haben sich hier zur Stamm¬
rolle änzinnelden.

Militärpflichlige, welche im Besitze des Be¬
rechtigungsscheines zum einjährig-freiwilligen Dienst
oder des Besähignngsicheincs znm Seesleuermaiin
sind, haben dein, Eintritt in da» militärpflichtig-
Atter ihre Zurückstellung von der Aushebung bei
denl Civilvorsitzendeil der Ersatzkommiision, Herrn
Polizeipräsident von Schcnck hier, zu beantragen
und sind alsdann von der Anmeldung zur Re-
kruIirungS-Slamnlralle entbunden.

Die Unterlassung der Anmeldung zur Stamm-
collc in oben angegebener Zeit wird iint Geldstrafe
bis zu 30 Mk. oder mit Haft bis zu drei Tagen
geahndet. ,

Militärpflichtige, welche mit Rücksicht auf ihre
Fnmilicuverhailnissen. s. w. Besreiiing oder Zurück¬
stellung vom Militärdienst beanspruche», baden die
derfallsigen Anträge bis znm1. Februar 1904 bei
de», Magistrat dahier schriftlich einzureichen und
zu begründen.

Nicht rechtzeitig eingcreichte Gesuchc werden
Nicht berücksichtigt. *

Wiesbaden, den 15. Dezeniber 1903.
Der M«,gistrat.

Bekanntmachung.
Betr. die Unsallverfichernna der bei Regiebanten

beschäftigten Personen.
Der Auszug ans der Heberolle der Versicherungs-

Anstalt der Hessen-Nassauischen Bangewerks-BerutS-
genossenschastfür das Kalenderjahr 1903 über die
von den Unternehmernzu zahlenden Versicherungs-
Prämien wird während zweier Wochen, vom
22. l. M. ab gerechnet, bei der Stadtbanptkassc im
Natbbauie wahrend der Vormitlags-Dleiiststnuden
zur Einsicht der Betheiligtcn offengetegt.

Gleichzeitig werden die berechneten Prämien¬
beträge durch die Stadthauptkasse eingezogen werden.

Binnen einer weilcren Frist von zwei Wochen
kann der Zahiungsvflichtige, unbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung, gegen die
Prämienbcrechnnngbeidem Genossenscbaftsv'orstcmde
oder dem nach § 21 de« Bannnfallversicherungs-
gesetzcs zuständigen anderen Organe der-Genossen¬
schaft Einspruch erheben. (§ 28 des Gesetzes.) *

Wiesbaden» den 16. Dezember 1903.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinicnplan zur Anlage zweier Fuß¬

wege zwischen Aar- und Lahnstraße, östlich des
Hauses Aarstraße 12 und westlich des Hauses
Aarstraße 24, ist durch Magistrats-Beschlnß vom
9. Dezember er. endgiltig festgesetzt worden und
wird vom 19. bis einschließlich 26. Dezeinber cr.
weitere8 Tage im neuen Ratbans, 1. Obergeschoß.
Zimmer No/38a, während der Dicnststnndcn zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Wiesbaden , den 15. Dezember 1903.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Mittwoch, den 30. Dezember d. I . ,

Vormittags » soll in dem Stadtwalde Distrikt
„Unteres Bahnholz Nr. 4" dos nachfolgend
bezeichnete Gehölz an Ort und Stelle öffentlich
meistbietend versteigert werden.

66 eichene Stämme von zusammen 16,91 Festm.,
75 eichene Stangen I. Classe,
17 eichene Stangen II. Classe,
24 Nmtr. eichenes Prügelholz,

265 Rmtr. buchenes Scbeilholz,
212 Rmtr. buchenes Prügelholz,

4685 buchene Wellen.
Stuf Verlangen wird bis znm 1. Sep¬

tember 1904 Credit bewilligt.
ZusammenknnstVormittags 10 Uhr bei dem

Försterbause in, Dambacbthnle.
Wiesbaden, den 21. Dezember 1903.

Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Der Schlosser Heinrich Licwig, geboren am
29. Dezember 1871 zu Mannheim, zuletzt Mauritius-
vlatz3 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge für
seine Familie, sodaß dieselbe aus öffentlichen
Mitteln unterhalten werden muß.

Wir bitten um Mittheilnng seines Aufeiit
Haltsortes. 5

Wiesbaden» den 17. Dezember 1903.
Der Magistrat. Armenverwattnng.

Bekanntmachung.
Der Umbau der Häuser Friedrichnraße9 und

Marktstraßc 16 soll in 2 getrennten Loosen, mib
zwar Loos I Fricdrichstratze 9 und Loos II
Marktstraßc 16 in General-Entreprise vergeben
werden.

Angebote hierfür sind verschlossen und mit
entsprechender Aufschrift vericheu bis spätesten?

Donnerstag, den 31. d. Mts .,
Mittags 12 Uhr,

bei der Direktion der städt. Wasser-, Gas- und
Elektr. - Werke Marktftraße No. 16, Zimmer
No. 6. einzureichen.

Die Bedingungen nebst Zeichnungen, unter
welchen die Vergebung der Arbeiten erfolgt, sowie
alle weiteren Anskünste können an den Wochen
tagen Vormittags von 10—1 Uhr tu dem
Geschäftszimmer Frtcdrichstr. 15, Zimmer
No. 20, gegen Zahlung von2 Mk. in Empfang
genomme» werden.

Wiesbaden , den 19. Dezember 1903.
Die Direction der städt. Wasser-, GaS- u

Clektiiciiätswerkc.
Berdingnng.

Die Ansführnng der Klempnerarbeiten fü
de» Neubau des Leichenhauses und chemischen
Laboratoriums des städtischen Kranken¬
hauses bierielbst soll in, Wege der öffentlichen
Ausscbrcibmia verdungen werden.

Angcbolsfo,mnlare,Verdinanngsnnterlagenund
Zeichnungen können während der VormittagSdienst
stunden im städtischen VerwnIlnngSgebände, Fried-
richstraße 15, Zimmer No. 9, cingeiehen, die Ver-
dingnngsnnlcrlaaen auch von dort »egen Baar
Zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 50 P
bezogen werden.

Verichlossenciind mit derAufschrift„ H. A. 53"
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag, den 2. Januar 1904,
Vormittags 10 Uhr,

hierher esnzlireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit den, vorgeschriebeneu und au?

gefüllten Vecdingungssormular cingereichlen Ange¬
bote werden berücksichtigt.

ZuschlagSsrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 21. Dezember-1903.

Stadtbanamt , Vbthcilnug für Hochbau

Nassauisclie Landesbibliothek.
Verzeichnis 1er neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 21. Dezbr. 1903 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind u. dort vorausbestellt werden können.

Adrefsbuch, Offizielles, des Deutschen Buch¬
handels. Jahrg . 66. Leipzig 1904. Katalog d.
Bibliothek der Korporation der Kaufmannschatt
von Berlin. Berlin 1903. Gesch. v. Prof. Dr.
Liesogang. Westermann’s Monatshefte. Bd. 91.
Braunschweig 1902. Beilage zur Allgemeinen
Zeitung. Jahrg . 1902. Bd. 1—4. München1JO—
Falkenberg , H., Katholische Selbstvergiftung.
Ein Beitrag z. d. Frage : Was soll der gebildete
Katholik lesen ? lvevolar 1903. Luther Martin,
Werke . Kritische Gesamtausgabe. Bd. 27.
Weimar 1903. Wacker, Theodor, Entwicklung
der Sozialdemokratie in den zehn ersten Reichs¬
tagswahlen. Freiburg i. B. 1903. Staudinger,
F., von Schultze-Delitzsch bis Kreuznach. Ham¬
burg 1903. Gesch. v. Verfasser. Schramm-
Macdonald, Hugo, Der beste Weg zum Erfolg
durch eigene Kraft. A, 3. Kassel 1903. Marx,
Karl , Zur Kritik der politischen Oekonomie.
Berlin 1859. Entscheidungen des Reichsgerichts
in Civilsachen. Bd. 1854. Leipzig 1903. Bartsch,
Robert, Die Rechtsstellung der Frau als Gattin
und Mutter. Leipzig 1903. Handbuch der
Gesetzgebung in Preufsen und dem deutschen
Reich. Bd. 1: Das deutsche Reich von Graf
Hue de Grais. Bd. 3: Heer und Kriegsflotte.
T. 1 von Graf Hue de Grais. Berlin 1904.
Punfschart , Paul, Herzogseinsetzungu.Huldigung
in Kärnten. Leipzig 1899. Pinner, Albert, Das
Reichsgesetz zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs vom 27. Mai 1896. Berlin 1903.
Goltz, Colmar Freiherr v. d., Krieg- und Heer¬
führung. Berlin 1901. Scharfenort, v., Das Kgl.
Preuß . Kadettenkorps 1859 bis 1892. Berlin 190—
Lasso, Orlando di, Sämtliche Werke . Bd. 5
Leipzig 1901. Gesch. vom Kgl. Preuß . Unter¬
richtsministerium. Bühne und Welt, Zeitschrift
für Theaterwesen etc. Jahrg . 5. Halbj.
Berlin 1903. Jahrbuch der Königl. Preußischen
Kunstsammlungen. Bd. 24. Berlin 1903. Gesch.
von der Generaldivektion der Königl. Preufs,
Kunstsammlungen. Kunstchronik. Neue Folge.
Jahrg . 14. Leipzig 1903. Kunstgewerbeblatt
Neue Folge. Jahrg . 14. Leipzig 1903. Sydow-
Wagnor, M thod. Schulatlas. A. 11. Gotha 1903.
Archiv, Internationales für Ethnographie. Bd. 15.
Leiden etc. 1902. Roscher, Ausführliches Lexikon
der griechischen und römischen Mythologie. Bd.3.
Abt. 1. Leipzig 1897—1902. Geschichtsblätter,
Deutsche Monatsschrift zur Förderung der lacdes-
geschichtlichen Forschung. Bd. 4. Gotha 1903
Correspondenzblatt d. Gesamtvereins d. deutsch
Geschichte und Altertums-Vereine. Jahrg . 1 12.
Dresden 1853 bis 1884. Meiller, Regesten zur
Geschichte der Salzburger Erzbischöfe. Wien 1886.
Schweiz, Fränkische . A. 5. Erlangen 1903.
Riezier, 8», Geschichte Baierns. Bd. 5 und 6.
Gotha 1903. Blumenthal, Max, Der preußische
Landsturm von 1813. Auf archivalischen Grund¬
lagen. Berlin 1900. Mollwo, Ludw., Hans Car
v. Winterfeldt. Ein General Friedrich d. Großen
München 1899. Irmer , Georg, Hans Georg v.
Arnim. Lebensbild eines protestantischen Feld¬
herrn u. Staatsmannes. Leipzig 1894. Napoleon I.
Dernieres lettres inedites parLeouoe de ßretonne.
Tom. 1. 2. Paris 1903. Arnold, Hugo, Unter
General v. d. Tann. Feldzugs-Erinnerungen
1870,71, Bd. 1. 2. München 1896. Weise, Osk.
Aesthetik der deutschen Sprache. Leipzig 1903.
Spindler, C., Vergissmeinnicht. Stuttgart 1845
Hoefer, Edm., Novellen. Stuttgart 1890. Potenz
Wilh. v., Liebe ist ewig. Roman. 1904. Saar,
Fevd. v., Gedichte. Aufl. 3. Kassel 1904. Huch,
Ricarda, Fra Celeste und andere Erzählungen.
Leipzig 1899. Bauditz, Sophus, Aus dem Forst¬
hause. Novellencyklus. Leipzig 1896. Gumppen-
berg, Hans v., Schwedische Lyrik. München 1903.
Oldenberg, Herrn., Die Literatur des alten Indiens.
Stuttgart 1903. Wordsworth, Wilh., Poetical
works. Vol. 4 u. 6. London 1861. Gesch. v.
Frau Dr. E. Velten. Ruskin, John , Ausgewählte
Werke. Bd. 14. Leipzig 1903. Revue des Doux
Mondes. Jg . 1903. T. 2. Paris 1903. Fogazzaro,
Aut., Daniele Cortis. Romanzo. Mil. 1902.
Bruns, Heinrich, Grundlinien des wissenschattl.
Rechnens. Leipzig 1903. Annalen, der Physik.
4. Folge. Bd. 11. Leipzig 1903. Fortschritte
d. Physik im Jahve 1902. Braunschweig 1903.
Zopf, W., Die Spaltpilze. Breslau 1883. Bieden¬
kopf, Herrn., Lehrbuch der Tierzucht. Ein Schul¬
buch. Berl n 1904. Orcshoff, M., Chemische
Studien über Hopfen. Nürnberg 1887. Gesch.
von Herrn Dr. Griefsmayer. Benedixen, Niels,
Untersuchungsbuch für Brauereien, Brennereien
otc. Berlin 1897. Schubert, Katechismus für
den Bahnwärter -Dienst. 10. A. Wiesbaden,
J . F. Bergmann, 19o4. Bäumer, Ed., Geschichte
des Badewesens. Breslau 1903. Magnus, Hugo,
DervAherglauben in der Medizin. Breslau 1903.

Bekam,IMKchlnist.
Im Hinblick ans das demnächst begimtende

neue Vierteljahr werde» hiermii diejenigen Hans
eigenthümer, Haiisberwalier oder Pächter, welche
wünschen, das; die Reinigung der Sand - und
Fetlsänge in ihren Hosrniien durch dns Sladt
bauamt ans ihre Kosten bewerkstelligt tverde, ge¬
beten, die hierzu ersorderiiäien schriftlichen oder
mündlichen Anmeldungen schon jetzt' besorgen zu
wollen, damit die Alisnabme rechtzcitiu erfolgen und
alsdann soiort z>un 1. Januar n. Jlk. mit der
Reinigung Tcnotmcn werde» kann. Für diejenigen
Grundstücke, deren Sinkstoffbehäiter bereits durch
das städtische Reiuigullgsuuteriuhme» gereinigt
iverdcn, ifl eine er,teilte Annieldung nicht mci>
erforderlich.

Wiesbaden , den 16. Dezember 1903.
StbthcUnng für Kanatisationswescn.

Das Stadtbanamt.

Kirchliche Anreisen.
Gvangelilche Kirche.

Marktkirche.
Donnerstag, den 24. Dezember.

Militärgemeinde, Chmivesper4 Uhr: Div,
Pfr . Franke.

Freitag, den 25. Dezember. (1. Christtag).
Mililär-Gotlesdicnst8.40 Uhr: Div.-Psr.

Franke.
Hauptgoitesdienst 10 Uhr: Deka» Bickel.

Kircheilgesängvercin wirkt mit. Nach der Predigt
Beichte und hl. Abenbmabl.

Abeiidgottesdicnst5 Uhr: Pfr . Schußler. Die
Kollekte ist für die Jdioicn-Anstait Scheuern de-
stimmt.

Samstag, den 26. Dezember. (2. Christtag.)
Haupt üttesdicnsi 10 Uhr: Psr. Zicmcndorff-
Abendgollesdiknst5 Uhr: Dekan Bickel.

Sonntag, den 27. Dezember. (S . n. Wcihn.)
HanvtgotteSdienst 10 Uhr: Pfr..Schußler.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Zicmcndorff.
Amtswochc: Deka,: Bickel.

Bergkirche.
Freitag, den 25. Dezember. (1. 'Christtag.)

Hauptgottcsdicnst10 Uhr: Pfr. Dicht. Nack;
der Predigt Beichte und hl. Abendmahl.

Abendgottesdienst5 Ubr: Psr. Grein.
NB. Die Koilelte ist für die Jdioien-Anstglt

in Scheuern bestimmt. _

Samstag, den 26. Dezember. (2. Chrisltgg.)
Haupigottesdicnst10 Uhr: Pfr . äkefeitatn»
Abeiidgottesdicnst5 Uhr: Hiifspr. Cberlyck

Sonntag, den 27. Dezember. sL
»»«

Weih»,) '
Hanptgottesdienst 10 Uhr: Hiftsvr. Eberlix.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr . Veesenme^,
Anilswoche. Taufenu. Trauungen:

Eberling. Beerdigungen: Psr. Veesenmeyer.
Ringkirche.

Donnerstag, den 24. Dezember.
4 Uhr: Cbristvesper, unter Mitwirkung jq

Ringkirchenchors. Pfr. Friedrich. Die Kollekte j»
ür unsere arinen Konfirmanden bestimmt.

Freitag, 25. den Dezember. (1. Chrisllag.) f
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr. Lieber. («!

Abendmahl.) ™
Abendgottesdienst5 Uhr: Psr. Risch.
Die Kollekte ist für die Blödsiiiuigen-ArM

in Scheuern bestimmt.
Taufen und Trauungen: Pfr. Lieber.

Samstag, den 26. Dezember. (2. Christiag.)
Hauptgoticsdicnst10 Uhr: Pfr. Friedrich. -
Abendgottcsdienit5 Uhr. Weihnachisfchrde

Sonntagsschnie: Pfr . Risch und Schlaffer.
Tanfen und Tranungen: Hiifspr. Schlosst,

Sonntag, den 27. Dezeniber. (S. n. Weihn.) ,
Haupigottesdienst10 Uhr: Hiifspr. Schlojs«
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr . Lieber. fAmtswoche. Taufen und Trauungen: m

Risch. Beerdigungen: Psr. Lieber.
Donnerstag, den 31. Dezember. (Shibestn.)

Abendgottesdienst5 Uhr: Psr. Friedrich. '
Clarenthal. W

1. Chrifltag. 10 Uhr: Pfr. Risch. Nach d«
Predigt hl. Abendmahl.

Kapelle des Paulinenstifts.
Donnerstaa, den 24. Dezember(hl. WM

nachmittags4 Uhr: Christvesper.
1. Feiertag, vorm. 10 Ubr: Saiiptaotlerdich

Herr GeneralinperindententD. Maurer.
2. Feiertag, vorm. 10 Uhr: HauptgotiesdimL
3. Feiertag, vorm. 10 Uhr: HauptgoüeSdikU

Nachm. 4 Uhr: Weihnachtsfeier des KlilderM!-
dienstcs.

Evangelisches Bcreinshaus, Piatterstraße 2.
Freitag, den 25. Dez. (1. Cdristtag), ak«i!

, Ubr: Weihnachtsfeierdes Ev. Männer- uni
JünglingsvcreinS. Ansprache», Gesang und Miml
vorträge, Auffübrnng des Gtöckleins von JnmM
(Melodrama). Eintritt, Programm 20 Pf. I

Samstag, den 28. Dez. (2. Christtcig), inniL
5 Uhr: Weihnachtsfeier der Sonntagsschnie.

Ev. Männer- und Jünglingsverem.
Mittwoch, abends8‘/» Uhr: Gcsamtprobe di!

Weiimachtsprogramms. ..
Donnerstag, abends9 Uhr: Weihnachtilelti

im kleinen Kreis.
Freitag (1. Christtag), abends8 Uhr:

uachtsfcier im großen Saale.
Christlicher Verein jnnger Männer. LokM« !

Rhcinstraße 54, Part.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibelbespreid«

der Jugend-Abt. -'-WD
An beide» Weihnachtsfeiertagennachm, m

Uhr an : Gesellige Zusammenkunft. I=
Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9,

Das Lesezimmer ist Sonn- und FeiertagsA
-6 Ubr für Erwadisenc geöffnet. 4

Lesezimmer: Versammlung jnnger Mad« A
Jnngfrauen-Verein der Bergkirchen-GemeMi-

Nachm. 4V-—7 Uhr.
Dienstag, den 29. Dezember, abends 81

Bibelstiinde. Pfr . Grein. Jedermann ist««W
eingeiaden. I

Attstatlioltsäir Kirche. SchwalbachcrstrA-
Freitag, den 2b. Dezember(l -Weihnachüt

vormittags 10 Uhr: Hochamt mit Predigt"
Tedenm. ^ .. ...t,

Samstag, den 26. Dezember(2. WcihnaM
vormittags 10 Uhr: Amt niit Prediat u«
Kommilnion. W. Krimmel, W

Gvimgelisch-luti,erischrr Gottrsd '-»̂
Adcliicidstraße 28. , M

Freitag, den 25. Dezember(heil. CHM
vormittags9l/a Uhr: Prediglgottesdienst
Abendmahl. Pfr. A. Jäger.

Samstag, den 26. Dezember(2. WcO.
feiertag), vormittags 9s/- Uhr: LesegotteSdiA»

Sonniaa, den 27. Dezember(S. b.
vormittags9'h Uhr: Lesegottesdicnst. _

angelilch-inthrrischer Gottesdi^ p^
Obcrrcaischule. Oranienstraße7, 2. S» -L
Freitag, den 25. Dezember(1. Cdr>t>W

vormittags 10 Uhr: Lesegottesdienst.
Samstag, den 26. De.ember(2. 0»^ j5(i

vorniiitags9‘/j Uhr: Beichte. 10 tpf ;. X ’
gottesdieust. Nadpnittags3 Uhr: ®Ört'‘ y,k)

Sonntag, den 27. Dezember(S . »-
vormittags 10 Uhr: Lesegottesdienst.

^ -1 enit̂ ^
KnptMrn-Grmeinde, Oranicnstr. ^ '

Freitag, den 25. Dezember tl . Weihlri". Ml
vormittags llt \0 Uhr: Predigt.
Weihnachtsfeier der Sonntagsschnie.

Prediger C.
Rlrtliodisten -lGem rinde . Friedrichstr-

Freitag (1. Festtag), vorm. l>'/» i
Abends7 Uhr: Wrihnachtssest de« Juge" )

PredigerI . ° ^
Deilsarmrr , Frankenstraße1̂ -

Jeden AbendHl/a Uhr, Sonntags -,„11-
10 Uhr: Vcriammiung. Jedermannw>w
DentschkaNrolifäie (freivelig .)

Frcitag, den 25.„DezemberC1-j”  i
vormittags 10 Uhr: Erbauung im (V.brîJSRathauses. Thema: Die Bedeutung..... —. - .
Mythe. Lied: Freireligiöses Gebet. ^
ist für Jedermann frei. Prediger ^ 5W

Sonntag, den 27. Dezember, "??' n!sliäll>̂
We>hnad>tsbc>chei» iig für die religionS>ch>"U^̂ ^
Kinder in, Wabisaaie des Raihanscs.

Donnerstag, den 31. Dezember, ,hAlW
5 Uhr: Erbanmlg im Wahisaai« desJ

Der Zutritt ift für Jedermann #1

Druck und Verlag der L Schellender, 'tchen tzos-Buchdruckerei in Wiedbide».
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